
Clubregeln für den Bayern 1 Radioclub

1. Die BRmedia Service GmbH, Hopfenstraße 4, 80335 München, veran-
staltet im Auftrag des Bayerischen Rundfunks den Bayern 1 Radioclub.
Die Club-Mitgliedschaft gilt für 12 Monate, gerechnet ab Annahme
des Aufnahmeantrages durch den Bayern 1 Radioclub. Sie berechtigt
zur Inanspruchnahme der Clubleistungen und verpflichtet zur Zahlung
des Mitgliedsbeitrages. Die Mitgliedschaft kann von beiden Seiten mit
einer Frist von zwei Monaten zum Ablauf der Mitgliedschaft gekün-
digt werden. Andernfalls verlängert sich die Mitgliedschaft jeweils um
12 Monate.

2. Die unterzeichnete Clubkarte weist das Clubmitglied als Mitglied des
Bayern 1 Radioclubs aus und ermöglicht die Inanspruchnahme der
clubeigenen Leistungen. Der Verlust der Clubkarte ist dem Bayern 1
Radioclub, Hopfenstraße 4, 80335 München, mitzuteilen. Bei Verlust
kann eine Ersatzkarte beantragt werden. Für die Erstellung der Ersatz-
karte wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 Euro erhoben.

3. Für den Bezug von Waren des Clubs gelten die entsprechenden Liefer-
bedingungen. Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

4. Das Clubmitglied ist damit einverstanden, dass die personenbezoge-
nen Daten des Clubmitgliedes elektronisch gespeichert werden. Daten
des Clubmitgliedes werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies
zur Leistungserbringung durch den Club notwendig ist. In diesem Fall
ist Dritten die Verwendung von Daten des Clubmitgliedes auch nur
zum Zwecke der Leistungserbringung erlaubt.
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